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4 . NICHTIGKEITSKLAGE - AUFGRUND DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG ERLASSENE
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION - WÜRDIGUNG KOMPLEXER WIRTSCHAFTLICHER GEGEBENHEITEN -
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( EWG-VERTRAG , ARTIKEL 85 ABSATZ 3 )

Leitsätze

1 . WETTBEWERBSVERBOTE SIND NICHT ALLEIN DADURCH , DASS SIE IM RAHMEN EINES
KAUFVERTRAGS ÜBER EIN UNTERNEHMEN VEREINBART WURDEN , DEM ANWENDUNGSBEREICH DES
ARTIKELS 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG ENTZOGEN . ZUR BEANTWORTUNG DER FRAGE , OB DERARTIGE
VERTRAGSKLAUSELN UNTER DAS VERBOT DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 FALLEN , IST ZU PRÜFEN , WIE
SICH DER WETTBEWERB GESTALTEN WÜRDE , WENN SOLCHE WETTBEWERBSVERBOTE NICHT
VEREINBART WÜRDEN . IN DIESEM FALL , D . H . WENN DER VERKÄUFER UND DER KÄUFER NACH DER
UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG WEITERHIN MITEINANDER IN WETTBEWERB STEHEN WÜRDEN ,
KÖNNTE DIE UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG NICHT REALISIERT WERDEN . DER VERKÄUFER , DER DAS
VERÄUSSERTE UNTERNEHMEN IN ALLEN SEINEN EINZELHEITEN BESONDERS GUT KENNT , KÖNNTE
NÄMLICH SEINE FRÜHERE KUNDSCHAFT UNMITTELBAR NACH DER UNTERNEHMENSVERÄUSSERUNG
WIEDER ZURÜCKGEWINNEN UND SO DEM VERÄUSSERTEN UNTERNEHMEN DIE EXISTENZGRUNDLAGE
ENTZIEHEN . DIE IM RAHMEN EINES KAUFVERTRAGS ÜBER EIN UNTERNEHMEN VEREINBARTEN
WETTBEWERBSVERBOTE BIETEN SOMIT GRUNDSÄTZLICH DIE GEWÄHR DAFÜR , DASS EINE EFFEKTIVE
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UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG MÖGLICH IST . SIE TRAGEN DADURCH ZU EINER VERMEHRUNG DER
AUF DEM BETREFFENDEN MARKT TÄTIGEN UNTERNEHMEN UND DAMIT ZU EINER VERSTÄRKUNG DES
WETTBEWERBS BEI .
ALLERDINGS MÜSSEN SICH SOLCHE VERBOTE , SOLLEN SIE SICH VORTEILHAFT AUF DEN
WETTBEWERB AUSWIRKEN , FÜR DIE ÜBERTRAGUNG DES VERÄUSSERTEN UNTERNEHMENS
ERFORDERLICH UND IN IHRER GELTUNGSDAUER UND IHREM ANWENDUNGSBEREICH STRIKT AUF
DIESEN ZWECK BESCHRÄNKT SEIN . SIND DIESE VORAUSSETZUNGEN ERFÜLLT , SO FALLEN
DERARTIGE WETTBEWERBSVERBOTE NICHT UNTER DAS VERBOT DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 .
2 . EINE VEREINBARUNG ZWISCHEN UNTERNEHMEN IST GEEIGNET , DEN HANDEL ZWISCHEN
MITGLIEDSTAATEN ZU BEEINTRÄCHTIGEN , WENN SICH ANHAND EINER GESAMTHEIT OBJEKTIVER
RECHTLICHER ODER TATSÄCHLICHER UMSTÄNDE MIT HINREICHENDER WAHRSCHEINLICHKEIT
VORAUSSEHEN LÄSST , DASS SIE DEN WARENVERKEHR ZWISCHEN MITGLIEDSTAATEN UNMITTELBAR
ODER MITTELBAR , TATSÄCHLICH ODER POTENTIELL IN EINEM DER ERREICHUNG DER ZIELE EINES
EINHEITLICHEN ZWISCHENSTAATLICHEN MARKTES NACHTEILIGEN SINNE BEEINFLUSSEN KANN . 
KARTELLE , DIE SICH AUF DAS GESAMTE HOHEITSGEBIET EINES MITGLIEDSTAATS ERSTRECKEN , 
HABEN SCHON IHREM WESEN NACH DIE WIRKUNG , DIE ABSCHOTTUNG DER MÄRKTE AUF
NATIONALER EBENE ZU VERFESTIGEN , INDEM SIE DIE VOM VERTRAG GEWOLLTE WIRTSCHAFTLICHE 
VERFLECHTUNG BEHINDERN .
3 . NACH ARTIKEL 190 EWG-VERTRAG HAT DIE KOMMISSION ZWAR , WENN SIE IM RAHMEN DER
DURCHFÜHRUNG DES WETTBEWERBSRECHTS EINE ENTSCHEIDUNG ERLÄSST , DIE SACHLICHEN
GESICHTSPUNKTE , VON DENEN DIE RECHTMÄSSIGKEIT DER ENTSCHEIDUNG ABHÄNGT , SOWIE DIE
RECHTLICHEN ERWAEGUNGEN ANZUFÜHREN , DIE SIE ZUM ERLASS IHRER ENTSCHEIDUNG
VERANLASST HABEN ; SIE BRAUCHT JEDOCH NICHT AUF ALLE SACHLICHEN UND RECHTLICHEN 
GESICHTSPUNKTE EINZUGEHEN , DIE IM VERWALTUNGSVERFAHREN BEHANDELT WORDEN SIND . DIE
BEGRÜNDUNG EINER BESCHWERENDEN ENTSCHEIDUNG MUSS DEN GERICHTSHOF IN DIE LAGE
VERSETZEN , DIE RECHTMÄSSIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN , UND DEM BETROFFENEN DIE NOTWENDIGEN
HINWEISE GEBEN , AUS DENEN ER ERKENNEN KANN , OB DIE ENTSCHEIDUNG MATERIELL
RECHTMÄSSIG IST ODER NICHT .
4 . ZWAR NIMMT DER GERICHTSHOF GRUNDSÄTZLICH EINE UMFASSENDE PRÜFUNG DER FRAGE VOR ,
OB DIE TATBESTANDSMERKMALE DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG ERFÜLLT SIND , DOCH
VERLANGT DIE BESTIMMUNG DER ZULÄSSIGEN DAUER EINES IN EINEM KAUFVERTRAG ÜBER EIN
UNTERNEHMEN ENTHALTENEN WETTBEWERBSVERBOTS VON DER KOMMISSION EINE WÜRDIGUNG
KOMPLEXER WIRTSCHAFTLICHER GEGEBENHEITEN . DER GERICHTSHOF HAT DAHER SEINE PRÜFUNG
DIESER SACHVERHALTSWÜRDIGUNG AUF DIE FRAGE ZU BESCHRÄNKEN , OB DIE
VERFAHRENSVORSCHRIFTEN EINGEHALTEN WORDEN SIND , OB DIE BEGRÜNDUNG AUSREICHEND IST ,
OB DER SACHVERHALT ZUTREFFEND FESTGESTELLT WORDEN IST UND OB KEINE OFFENSICHTLICH
FEHLERHAFTE WÜRDIGUNG DES SACHVERHALTS UND KEIN ERMESSENSMISSBRAUCH VORLIEGEN .
5 . WIRD AUFGRUND VON ARTIKEL 85 ABSATZ 3 EWG-VERTRAG EINE FREISTELLUNG VOM 
KARTELLVERBOT BEANTRAGT , SO IST ES IN ERSTER LINIE SACHE DER BETROFFENEN UNTERNEHMEN ,
DER KOMMISSION BEWEISMATERIAL FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHE RECHTFERTIGUNG EINER
FREISTELLUNG VORZULEGEN .

Entscheidungsgründe

1 DIE REMIA BV , IHR GESCHÄFTSFÜHRER F . A . DE ROOIJ UND DIE NV VERENIGDE BEDRIJVEN
NUTRICIA HABEN MIT KLAGESCHRIFT , DIE AM 16 . FEBRUAR 1984 BEI DER KANZLEI DES
GERICHTSHOFES EINGEGANGEN IST , GEMÄSS ARTIKEL 173 ABSATZ 2 EWG-VERTRAG KLAGE ERHOBEN
AUF AUFHEBUNG DER ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION VOM 12 . DEZEMBER 1983 BETREFFEND EIN 
VERFAHREN NACH ARTIKEL 85 EWG-VERTRAG ( ABL . L 376 , S . 22 ).
2 DIE NV VERENIGDE BEDRIJVEN NUTRICIA ( FIRMA NUTRICIA ), EINE AKTIENGESELLSCHAFT MIT SITZ
IN DEN NIEDERLANDEN , STELLT GESUNDHEITS- UND BABYNAHRUNG HER . SIE ERWARB 1974 ZWEI
UNTERNEHMEN ALS KÜNFTIGE TOCHTERUNTERNEHMEN , NÄMLICH DIE REMIA BV , DIE DEM KLAEGER
DE ROOIJ GEHÖRTE UND IM WESENTLICHEN REMIA-SOSSEN , MARGARINE UND ERZEUGNISSE FÜR DIE
BACKINDUSTRIE HERSTELLTE , SOWIE DIE LUYCKS PRODUCTEN BV ( FIRMA LUYCKS ), DIE SOSSEN
DER MARKE ' ' LUYCKS ' ' SOWIE MIXED PICKLES HERSTELLTE . VON 1974 BIS 1976 BEHIELTEN DIESE
BEIDEN UNTERNEHMEN IHRE EIGENEN VERKAUFSABTEILUNGEN UND IHR PRODUKTIONSPROGRAMM 
BEI .
3 ANFANG 1977 BESCHLOSS DIE FIRMA NUTRICIA , DEN VERTRIEB DER ERZEUGNISSE IHRER 
TOCHTERUNTERNEHMEN UMZUGESTALTEN , UM DEREN RENTABILITÄT , INSBESONDERE ANGE SICHTS
DER FINANZIELLEN SCHWIERIGKEITEN DER FIRMA LUYCKS , ZU VERBESSERN . 1977 UND 1978 
BLIEBEN DIE RECHTLICHE LAGE UND DIE PRODUKTION DER FIRMEN LUYCKS UND REMIA BV
UNVERÄNDERT , JEDOCH WURDE DIE TÄTIGKEIT DES VERKAUFSPERSONALS BEIDER UNTERNEHMEN
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NEU GEREGELT .
4 1979 ORDNETE DIE FIRMA NUTRICIA IHRE PRODUKTIONSSTÄTTEN NEU , INDEM SIE DIE
SOSSENPRODUKTION BEI DER REMIA BV KONZENTRIERTE , WÄHREND DIE PRODUKTION VON MIXED
PICKLES UND GEWÜRZSTOFFEN BEI DER FIRMA LUYCKS BLIEB . DIESER UMSTELLUNG LAG U . A . DAS
BESTREBEN ZUGRUNDE , DIE VERÄUSSERUNG DER FIRMEN REMIA BV UND LUYCKS ZU ERLEICHTERN .
5 MIT EINEM VERTRAG VOM 31 . AUGUST 1979 ( SOSSEN-ABKOMMEN ) VERKAUFTE DIE FIRMA 
NUTRICIA DIE SO REORGANISIERTE REMIA BV AN IHREN FRÜHEREN EIGENTÜMER DE ROOIJ , DER SIE
IN ' ' NIEUWE REMIA ' ' UMBENANNTE . MIT EINEM ZWEITEN , VOM 6 . JUNI 1980 DATIERENDEN
VERTRAG ( PICKLES-ABKOMMEN ) VERKAUFTE DIE FIRMA NUTRICIA IHR SO REORGANISIERTES 
TOCHTERUNTERNEHMEN LUYCKS AN DIE ZUID-HOLLANDSE CONSERVENFABRIEK BV ( ZHC ), DIE SIE IN
' ' LUYCKS-ZUID ' ' UND SPÄTER IN ' ' SLUYCK ' ' UMBENANNTE . DIE ZHC IST EIN
TOCHTERUNTERNEHMEN DER AMERIKANISCHEN CAMPBELL-GRUPPE .
6 DIE BEIDEN KAUFVERTRAEGE ENTHALTEN WETTBEWERBSVERBOTE , DURCH DIE DIE ERWERBER 
GEGEN EINEN SOFORTIGEN WETTBEWERB DES VERÄUSSERERS AUF DEMSELBEN MARKT GESCHÜTZT
WERDEN SOLLTEN .
7 GEMÄSS ARTIKEL 5 DES SOSSEN-ABKOMMENS VERPFLICHTETE SICH DIE FIRMA NUTRICIA , ZEHN
JAHRE LANG AUF JEDE DIREKTE ODER INDIREKTE TÄTIGKEIT IM BEREICH DER PRODUKTION ODER
DES VERKAUFS VON SOSSEN AUF DEM NIEDERLÄNDISCHEN MARKT ZU VERZICHTEN , UND ÜBERNAHM
DIE GEWÄHR FÜR DIE EINHALTUNG DIESES VERBOTS DURCH DIE FIRMA LUYCKS . DIESE ERHIELT
ZWAR FÜR EINE ÜBERGANGSZEIT UND IN SEHR BESCHRÄNKTEM AUSMASS DAS RECHT , SOSSEN FÜR
DEN EXPORT UND DEN NIEDERLÄNDISCHEN MARKT HERZUSTELLEN UND ZU VERKAUFEN , ABER
DIESES RECHT ERLOSCH AM 1 . JULI 1980 .
8 ARTIKEL V ABSATZ 1 BUCHSTABE F DES PICKLES-ABKOMMENS ZWISCHEN DER FIRMA NUTRICIA UND 
DER ZHC ERSTRECKTE DIE IN ARTIKEL 5 DES SOSSEN-ABKOMMENS ENTHALTENE BESCHRÄNKUNG AUF
DIE FIRMA LUYCKS-ZUID . AUSSERDEM VERPFLICHTETE SICH DIE FIRMA NUTRICIA IN ARTIKEL IX
ABSATZ 1 DES ABKOMMENS , FÜNF JAHRE LANG AUF ' ' JEDE DIREKTE ODER INDIREKTE TÄTIGKEIT IM
BEREICH DER PRODUKTION ODER DES VERKAUFS VON PICKLES ODER WÜRZSTOFFEN IN DEN ,
EUROPÄISCHEN LÄNDERN ' ' ' ZU VERZICHTEN .
9 DIE FIRMA CAMPBELL WIES DIE KLAGEPARTEIEN DARAUF HIN , DASS SIE DAS DER FIRMA LUYCKS 
AUFERLEGTE WETTBEWERBSVERBOT FÜR UNVEREINBAR MIT ARTIKEL 85 EWG-VERTRAG HALTE .
DARAUFHIN MELDETEN DIE KLAGEPARTEIEN DIE BEIDEN KAUFVERTRAEGE IN DEN MONATEN JUNI UND
JULI 1981 BEI DER KOMMISSION AN UND BEANTRAGTEN EINE FREISTELLUNG NACH ARTIKEL 85 
ABSATZ 3 , JEDOCH KEIN NEGATIVATTEST .
10 DIE KOMMISSION LEHNTE DIESEN ANTRAG MIT BESCHEID VOM 12 . DEZEMBER 1983 AB , DA DIE 
GENANNTEN WETTBEWERBSVERBOTE IHRER ANSICHT NACH ZEITLICH UND INHALTLICH ZU WEIT 
GEHEN , DEN INNERGEMEINSCHAFTLICHEN HANDEL BEEINTRÄCHTIGEN UND NICHT GEMÄSS ARTIKEL
85 ABSATZ 3 FREIGESTELLT WERDEN KÖNNEN .
11 DIE KLAGEPARTEIEN HABEN DARAUFHIN DIE VORLIEGENDE KLAGE ERHOBEN . SIE BEANTRAGEN , 
DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG AUFZUHEBEN UND FESTZUSTELLEN , DASS DAS IN ARTIKEL 1 DER
ENTSCHEIDUNG GENANNTE WETTBEWERBSVERBOT NICHT ODER JEDENFALLS NICHT ( BEREITS ) VOM 
1 . OKTOBER 1983 AN EINE ZUWIDERHANDLUNG GEGEN ARTIKEL 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG 
DARSTELLT , HILFSWEISE DASS DIE KOMMISSION ARTIKEL 85 ABSATZ 3 ZU UNRECHT NICHT 
ANGEWANDT HAT ; FERNER BEANTRAGEN SIE FESTZUSTELLEN , DASS DIE ENTSCHEIDUNG ZU 
UNRECHT AN DEN KLAEGER DE ROOIJ GERICHTET WORDEN IST .
ZU DEM MIT DEN ANTRAEGEN IN DER KLAGESCHRIFT ANGESTREBTEN ZIEL 
12 WEGEN DER UNKLAREN FORMULIERUNG DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG WIE AUCH DER 
ANTRAEGE DER KLAGEPARTEIEN HAT DER GERICHTSHOF LETZTERE ZU EINER GENAUEN DARLEGUNG 
DES MIT IHREN ANTRAEGEN ANGESTREBTEN ZIELS AUFGEFORDERT UND DIE KOMMISSION UM EINE
PRÄZISIERUNG DES ARTIKELS 2 IHRER ENTSCHEIDUNG ERSUCHT .
13 AUFGRUND DER BEIM GERICHTSHOF EINGEGANGENEN ANTWORTEN STEHT ZUM EINEN FEST , DASS
DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION , WIE DIE KLAGEPARTEIEN IN DER MÜNDLICHEN
VERHANDLUNG NOCH EINMAL BESTÄTIGT HABEN , NICHT ANGEFOCHTEN WIRD , SOWEIT SIE SICH
SPEZIELL AUF DAS PICKLES-ABKOMMEN BEZIEHT . ZUM ANDEREN IST ARTIKEL 2 DER 
ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG DANACH IN DEM SINNE ZU VERSTEHEN , DASS DIE 
WETTBEWERBSVERBOTE IN ARTIKEL 5 DES SOSSEN-ABKOMMENS VOM 31 . AUGUST 1979 SOWIE IN 
ARTIKEL V ABSATZ 1 BUCHSTABE F DES PICKLES-ABKOMMENS VOM 6 . JUNI 1980 SEIT DEM 1 . 
OKTOBER 1983 EINE ZUWIDERHANDLUNG GEGEN ARTIKEL 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG DARSTELLEN .
14 DEMNACH GEHEN DIE ANTRAEGE DER KLAGEPARTEIEN AUF AUFHEBUNG :
- DES GANZEN AUF DAS WETTBEWERBSVERBOT IM SOSSEN-ABKOMMEN GERICHTETEN ARTIKELS 1 
DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG INSOWEIT , ALS ER DIE ZEIT NACH DEM 1 . OKTOBER 1983
BETRIFFT ,
-DES ARTIKELS 2 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG INSOWEIT , ALS ER SICH AUF DIE 
ERSTRECKUNG DES IM SOSSEN-ABKOMMEN ENTHALTENEN WETTBEWERBSVERBOTS AUF DIE ZHC 
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BEZIEHT UND DIE ZEIT NACH DEM 1 . OKTOBER 1983 BETRIFFT 
-DES ARTIKELS 3 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG , SOWEIT ES DARIN ABGELEHNT WIRD , DAS 
WETTBEWERBSVERBOT IM SOSSEN-ABKOMMEN UND DESSEN ERSTRECKUNG AUF DIE ZHC GEMÄSS
ARTIKEL 85 ABSATZ 3 FREIZUSTELLEN ,
-DES ARTIKELS 4 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG IM VORSTEHEND DARGELEGTEN UMFANG 
UND 
-DES ARTIKELS 5 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG , SOWEIT ER BESTIMMT , DASS SICH DIE 
ENTSCHEIDUNG AN DEN KLAEGER DE ROOIJ RICHTE .
ZUR NATUR DER KLAGEGRÜNDE UND DER INSOWEIT VON DER KOMMISSION ERHOBENEN EINREDE
15 DIE KOMMISSION TRAEGT VOR , DIE KLAGEPARTEIEN HÄTTEN IHR KEINE VERLETZUNG DES
ARTIKELS 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG VORGEWORFEN UND GINGEN IN IHREN AUSFÜHRUNGEN ZU
UNRECHT DAVON AUS , DASS DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG NICHT ORDNUNGSGEMÄSS
BEGRÜNDET SEI . WEGEN DIESER UNZUTREFFENDEN RECHTLICHEN QUALIFIKATION DÜRFE DAS
VORBRINGEN DER KLAGEPARTEIEN WEDER BERÜCKSICHTIGT NOCH AUCH NUR GEPRÜFT WERDEN .
16 UM VOM GERICHTSHOF GEPRÜFT WERDEN ZU KÖNNEN , MÜSSEN DIE KLAGEGRÜNDE IN DER
KLAGESCHRIFT SO GENAU DARGESTELLT WERDEN , DASS FESTGESTELLT WERDEN KANN , OB SIE ZU 
DEN IN ARTIKEL 173 EWG-VERTRAG AUFGEFÜHRTEN KLAGEGRÜNDEN GEHÖREN . IM VORLIEGENDEN
FALL ERGIBT SICH AUS DER KLAGESCHRIFT MIT HINREICHENDER DEUTLICHKEIT , DASS DIE 
KLAGEPARTEIEN SOWOHL HINSICHTLICH DER ANWENDUNG DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 
EWG-VERTRAG ALS AUCH IN BEZUG AUF DIE VERSAGUNG EINER FREISTELLUNG NACH ARTIKEL 85 
ABSATZ 3 GELTEND MACHEN , DASS DIE ENTSCHEIDUNG UNZUREICHEND BEGRÜNDET SEI UND AUF
UNZUTREFFENDEN TATSACHENFESTSTELLUNGEN SOWIE AUF EINER FEHLERHAFTEN WÜRDIGUNG DES
SACHVERHALTS BERUHE . DIE EINREDE DER KOMMISSION IST DAHER ZURÜCKZUWEISEN .
ZUR ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG 
17 VORAB IST FESTZUSTELLEN , DASS DIE KOMMISSION ZU RECHT - UND IM ÜBRIGEN INSOWEIT VON
DEN KLAGEPARTEIEN UNWIDERSPROCHEN - DAVON AUSGEGANGEN IST , DASS DIE 
WETTBEWERBSVERBOTE NICHT ALLEIN DADURCH , DASS SIE IM RAHMEN EINES KAUFVERTRAGS ÜBER
EIN UNTERNEHMEN VEREINBART WURDEN , DEM ANWENDUNGSBEREICH DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 
EWG-VERTRAG ENTZOGEN SIND .
18 ZUR BEANTWORTUNG DER FRAGE , OB DERARTIGE VERTRAGSKLAUSELN UNTER DAS VERBOT DES 
ARTIKELS 85 ABSATZ 1 FALLEN , IST ZU PRÜFEN , WIE SICH DER WETTBEWERB GESTALTEN WÜRDE ,
WENN SOLCHE WETTBEWERBSVERBOTE NICHT VEREINBART WÜRDEN .
19 IN DIESEM FALL , D . H . WENN DER VERKÄUFER UND DER KÄUFER NACH DER
UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG WEITERHIN MITEINANDER IN WETTBEWERB STEHEN WÜRDEN ,
KÖNNTE DIE UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG NICHT REALISIERT WERDEN . DER VERKÄUFER , DER DAS
VERÄUSSERTE UNTERNEHMEN IN ALLEN SEINEN EINZELHEITEN BESONDERS GUT KENNT , KÖNNTE
NÄMLICH SEINE FRÜHERE KUNDSCHAFT UNMITTELBAR NACH DER UNTERNEHMENSVERÄUSSERUNG
WIEDER ZURÜCKGEWINNEN UND SO DEM VERÄUSSERTEN UNTERNEHMEN DIE EXISTENZGRUNDLAGE
ENTZIEHEN . DIE IM RAHMEN EINES KAUFVERTRAGS ÜBER EIN UNTERNEHMEN VEREINBARTEN
WETTBEWERBSVERBOTE BIETEN SOMIT GRUNDSÄTZLICH DIE GEWÄHR DAFÜR , DASS EINE EFFEKTIVE
UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG MÖGLICH IST . SIE TRAGEN DADURCH ZU EINER VERMEHRUNG DER
AUF DEM BETREFFENDEN MARKT TÄTIGEN UNTERNEHMEN UND DAMIT ZU EINER VERSTÄRKUNG DES
WETTBEWERBS BEI .
20 ALLERDINGS MÜSSEN SOLCHE VERBOTE , SOLLEN SIE SICH VORTEILHAFT AUF DEN WETTBEWERB
AUSWIRKEN , FÜR DIE ÜBERTRAGUNG DES VERÄUSSERTEN UNTERNEHMENS ERFORDERLICH UND IN
IHRER GELTUNGSDAUER UND IHREM ANWENDUNGSBEREICH STRIKT AUF DIESEN ZWECK BESCHRÄNKT
SEIN . DIE KOMMISSION IST DESHALB ZU RECHT DAVON AUSGEGANGEN , DASS DERARTIGE 
WETTBEWERBSVERBOTE UNTER DER GENANNTEN VORAUSSETZUNG NICHT UNTER DAS VERBOT DES 
ARTIKELS 85 ABSATZ 1 FALLEN .
21 DIE KLAGEPARTEIEN WENDEN SICH ZWAR NICHT GRUNDSÄTZLICH GEGEN DIESE AUFFASSUNG ,
RÜGEN ABER IHRE ANWENDUNG AUF IHREN FALL . SIE TRAGEN ZUM EINEN VOR , DAS
WETTBEWERBSVERBOT IM SOSSEN-ABKOMMEN BEEINTRÄCHTIGE NICHT IM SINNE VON ARTIKEL 85
ABSATZ 1 EWG-VERTRAG DEN INNERGEMEINSCHAFTLICHEN HANDEL . ZUM ANDEREN MACHEN SIE 
GELTEND , DIE KOMMISSION HABE IHRE ENTSCHEIDUNG ANGESICHTS DER BESONDERHEITEN DER
FRAGLICHEN VERÄUSSERUNG UNZUREICHEND BEGRÜNDET UND DEN SACHVERHALT DADURCH
FEHLERHAFT GEWÜRDIGT , DASS SIE VON EINER ZULÄSSIGEN GELTUNGSDAUER DES MIT DIESER
VERÄUSSERUNG VERBUNDENEN WETTBEWERBSVERBOTS VON NUR VIER JAHREN AUSGEGANGEN SEI .
22 NACH STÄNDIGER RECHTSPRECHUNG IST EINE VEREINBARUNG ZWISCHEN UNTERNEHMEN
GEEIGNET , DEN HANDEL ZWISCHEN MITGLIEDSTAATEN ZU BEEINTRÄCHTIGEN , WENN SICH ANHAND
EINER GESAMTHEIT OBJEKTIVER RECHTLICHER ODER TATSÄCHLICHER UMSTÄNDE MIT
HINREICHENDER WAHRSCHEINLICHKEIT VORAUSSEHEN LÄSST , DASS SIE DEN WARENVERKEHR
ZWISCHEN MITGLIEDSTAATEN UNMITTELBAR ODER MITTELBAR , TATSÄCHLICH ODER POTENTIELL IN
EINEM DER ERREICHUNG DER ZIELE EINES EINHEITLICHEN ZWISCHENSTAATLICHEN MARKTES 
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NACHTEILIGEN SINNE BEEINFLUSSEN KANN . WIE DER GERICHTSHOF FERNER IN SEINEM URTEIL VOM 
17 . OKTOBER 1972 IN DER RECHTSSACHE 8/72 ( CEMENTHANDELAREN , SLG . 1972 , 977 ) 
ENTSCHIEDEN HAT , HABEN KARTELLE , DIE SICH AUF DAS GESAMTE HOHEITSGEBIET EINES 
MITGLIEDSTAATS ERSTRECKEN , SCHON IHREM WESEN NACH DIE WIRKUNG , DIE ABSCHOTTUNG DER
MÄRKTE AUF NATIONALER EBENE ZU VERFESTIGEN , INDEM SIE DIE VOM VERTRAG GEWOLLTE
WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNG BEHINDERN .
23 DAS IM VORLIEGENDEN FALL STREITIGE WETTBEWERBSVERBOT ERSTRECKT SICH AUF DAS 
GESAMTE HOHEITSGEBIET DER NIEDERLANDE . AUSSERDEM BEZIEHT SICH ARTIKEL 5 DES 
SOSSEN-ABKOMMENS , WONACH ES DEN FIRMEN NUTRICIA , LUYCKS UND ZHC VERBOTEN IST , AUF
DEM NIEDERLÄNDISCHEN MARKT SOSSEN DIREKT ODER INDIREKT ZU VERKAUFEN ODER
HERZUSTELLEN , NICHT NUR AUF DIE INLÄNDISCHE SOSSENPRODUKTION , SONDERN IMPLIZIERT FÜR
DIESE UNTERNEHMEN AUCH DAS VERBOT , AUS ANDEREN MITGLIEDSTAATEN IMPORTIERTE SOSSEN 
ZU VERKAUFEN . SCHLIESSLICH HAT DIE REMIA BV UNSTREITIG DEN GRÖSSTEN EINZELNEN ANTEIL
AM NIEDERLÄNDISCHEN MARKT FÜR DIE BETREFFENDEN SOSSEN .
24 AUS DEM VORSTEHENDEN ERGIBT SICH , DASS DIE KOMMISSION DEN SACHVERHALT RICHTIG
GEWÜRDIGT HAT , ALS SIE ANNAHM , DASS DIE STREITIGEN WETTBEWERBSVERBOTE IM SINNE VON
ARTIKEL 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG GEEIGNET SEIEN , DEN INNERGEMEINSCHAFTLICHEN 
WARENVERKEHR ZU BEHINDERN .
25 ZU DER BESCHRÄNKUNG DES WETTBEWERBSVERBOTS AUF VIER JAHRE TRAGEN DIE
KLAGEPARTEIEN VOR , DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG SEI ZUM EINEN UNZUREICHEND
BEGRÜNDET UND BERUHE ZUM ANDEREN AUF UNZUTREFFENDEN TATSACHENFESTSTELLUNGEN SOWIE
AUF EINER FEHLERHAFTEN WÜRDIGUNG DES SACHVERHALTS .
26 NACH STÄNDIGER RECHTSPRECHUNG , WIE SIE DER GERICHTSHOF ZULETZT FÜR DAS GEBIET DES
WETTBEWERBS IN SEINEM URTEIL VOM 17 . JANUAR 1984 IN DEN RECHTSSACHEN 43 UND 63/82 ( 
VBVB U . A./KOMMISSION , SLG . 1984 , 19 ) PRÄZISIERT HAT , HAT DIE KOMMISSION NACH ARTIKEL
190 EWG-VERTRAG ZWAR DIE SACHLICHEN GESICHTSPUNKTE , VON DENEN DIE RECHTMÄSSIGKEIT
DER ENTSCHEIDUNG ABHÄNGT , SOWIE DIE RECHTLICHEN ERWAEGUNGEN ANZUFÜHREN , DIE SIE
ZUM ERLASS IHRER ENTSCHEIDUNG VERANLASST HABEN ; SIE BRAUCHT JEDOCH NICHT AUF ALLE 
SACHLICHEN UND RECHTLICHEN GESICHTSPUNKTE EINZUGEHEN , DIE IM VERWALTUNGSVERFAHREN
BEHANDELT WORDEN SIND . DIE BEGRÜNDUNG EINER BESCHWERENDEN ENTSCHEIDUNG MUSS DEN
GERICHTSHOF IN DIE LAGE VERSETZEN , DIE RECHTMÄSSIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN , UND DEM
BETROFFENEN DIE NOTWENDIGEN HINWEISE GEBEN , AUS DENEN ER ERKENNEN KANN , OB DIE
ENTSCHEIDUNG MATERIELL RECHTMÄSSIG IST ODER NICHT .
27 DIE KOMMISSION HAT DIE FINANZIELLEN UND KOMMERZIELLEN BEZIEHUNGEN DER BETEILIGTEN 
IN DEN RANDNUMMERN 4 , 5 UND 32 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG UNTERSUCHT . SIE IST IN
DEN RANDNUMMERN 8 UND 12 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG AUCH IN AUSREICHENDEM 
MASSE AUF DIE ARGUMENTATION MIT DEM RUF DES WARENZEICHENS ' ' LUYCKS ' ' EINGEGANGEN .
SCHLIESSLICH HAT SIE IN DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG , INSBESONDERE IN DEREN 
RANDNUMMERN 11 UND 31 , AUCH DIE AUSFÜHRUNGEN ZUR PROBLEMATIK DER ÜBERTRAGUNG DES
VERKAUFSPERSONALS DER FIRMA LUYCKS GEBÜHREND GEWÜRDIGT . DIE BEGRÜNDUNG DER
ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG HAT DEN KLAGEPARTEIEN SOMIT ALLE INFORMATIONEN , DEREN
SIE ZUR BEURTEILUNG DER RECHTMÄSSIGKEIT DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG BEDURFTEN ,
VERMITTELT UND IHNEN AUSREICHEND SUBSTANTIIERTE DARLEGUNGEN VOR DEM GERICHTSHOF
ERMÖGLICHT ; DIE BEGRÜNDUNG VERSETZT AUCH DEN GERICHTSHOF UNEINGESCHRÄNKT IN DIE
LAGE , DIE ENTSCHEIDUNG AUF IHRE RECHTMÄSSIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN . DIE RÜGE DER
UNZULÄNGLICHEN BEGRÜNDUNG DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG HINSICHTLICH DER
ANWENDUNG DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 IST SOMIT ZURÜCKZUWEISEN .
28 IHRE RÜGE , DASS DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG AUF UNZUTREFFENDEN
TATSACHENFESTSTELLUNGEN UND EINER FEHLERHAFTEN WÜRDIGUNG DES SACHVERHALTS BERUHE ,
BEGRÜNDEN DIE KLAGEPARTEIEN IM EINZELNEN DAMIT , DASS DIE KOMMISSION DREI
BESONDERHEITEN DER STREITIGEN UNTERNEHMENSVERÄUSSERUNG NICHT IN AUSREICHENDEM
MASSE RECHNUNG GETRAGEN HABE : DEN BETRIEBSVERLUSTEN DER REMIA BV ZUR ZEIT DER
UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG UND DEM KRÄFTEVERHÄLTNIS ZWISCHEN DER REMIA BV EINERSEITS
UND DEN FIRMEN NUTRICIA UND ZHC/CAMPBELL ANDERERSEITS , DEM UMSTAND , DASS DAS
WARENZEICHEN ' ' LUYCKS ' ' NICHT ENDGÜLTIG ZUSAMMEN MIT DEM UNTERNEHMEN ÜBERTRAGEN
WORDEN SEI , SONDERN NUR FÜR DIE DAUER VON ZWEI JAHREN , WÄHREND DEREN DIE FIRMA
LUYCKS IHRE TÄTIGKEIT IN DERSELBEN BRANCHE UNTER VERWENDUNG DESSELBEN WARENZEICHENS
FÜR ANDERE ERZEUGNISSE FORTGESETZT HABE , SOWIE SCHLIESSLICH DER TATSACHE , DASS DAS
VERKAUFSPERSONAL DER FIRMA LUYCKS , DAS MIT DEM SOSSENMARKT BESTENS VERTRAUT GEWESEN
SEI , BEI DER VERÄUSSERUNG NICHT AUF DIE REMIA BV ÜBERTRAGEN , SONDERN BEI DER FIRMA
LUYCKS BELASSEN UND SPÄTER IN DIE CAMPBELL-GRUPPE INTEGRIERT WORDEN SEI , DIE DADURCH
ZU EINEM POTENTIELL GEFÄHRLICHEN KONKURRENTEN DER REMIA BV GEWORDEN SEI . AUFGRUND
VON ALLEDEM SEI EIN WETTBEWERBSVERBOT FÜR DIE DAUER VON ZEHN JAHREN IM VORLIEGENDEN
FALL NICHT ZU WEIT GEGANGEN . DIESER ZEITRAUM HABE ZWEI JAHRE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
ÜBERGANGS UND DIE EINFÜHRUNG DES UNTERNEHMENS UNTER EINEM NEUEN WARENZEICHEN
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UMFASST ; DIE RESTLICHEN ACHT JAHRE SEIEN ERFORDERLICH GEWESEN , UM DIE KUNDSCHAFT AN 
SICH ZU BINDEN UND EIN ERNEUTES EINDRINGEN DES VERKÄUFERS IN DEN MARKT ZU VERHINDERN .
29 DIE KOMMISSION UND DIE STREITHELFERIN VERTRETEN DAGEGEN DIE ANSICHT , VIER JAHRE ,
DAVON ZWEI FÜR DIE EINFÜHRUNG EINES NEUEN WARENZEICHENS UND ZWEI FÜR DIE
KONSOLIDIERUNG DES KUNDENSTAMMS , HÄTTEN IM VORLIEGENDEN FALL VOLLAUF AUSGEREICHT .
DIE KLAGEPARTEIEN HÄTTEN IM ÜBRIGEN ZUNÄCHST SELBST DIESEN ZEITRAUM VEREINBART .
30 DIE KOMMISSION TRAEGT VOR , SIE SEI ANHAND DER IN IHRER ENTSCHEIDUNG ANGEGEBENEN
KRITERIEN UND NACH SORGFÄLTIGER WÜRDIGUNG DER BESONDERHEITEN DES FALLES ZU DER
ÜBERZEUGUNG GELANGT , DASS DIE SCHLIESSLICH VON DEN PARTEIEN VEREINBARTE
GELTUNGSDAUER DES WETTBEWERBSVERBOTS VON ZEHN JAHREN EINDEUTIG ZU LANG GEWESEN SEI 
UND DASS SICH NUR EINE GELTUNGSDAUER VON VIER JAHREN OBJEKTIV RECHTFERTIGEN LASSE .
31 AUSSERDEM KOMME DER FINANZLAGE DER PARTEIEN EINES KAUFVERTRAGS ÜBER EIN
UNTERNEHMEN KEINE BESONDERE RECHTLICHE BEDEUTUNG ZU , DA EINE
WETTBEWERBSBESCHRÄNKENDE VEREINBARUNG NICHT ALLEIN DESHALB DEM VERBOT DES ARTIKELS
85 ABSATZ 1 ENTGEHEN KÖNNE , WEIL SIE DEM UNTERNEHMEN DAS ÜBERLEBEN ERMÖGLICHE .
DIESER UMSTAND DÜRFE SICH LEDIGLICH IM KAUFPREIS UND NICHT IN DER GELTUNGSDAUER DES
WETTBEWERBSVERBOTS NIEDERSCHLAGEN .
32 DA ES LEDIGLICH DARUM GEGANGEN SEI , DER REMIA BV EINE FESTIGUNG IHRER BISHERIGEN
GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT IHREN ABNEHMERN AUF EINEM MARKT ZU ERMÖGLICHEN , AUF DEM
LUYCKS-SOSSEN VIER JAHRE LANG NICHT VON DEN FIRMEN LUYCKS ODER CAMPBELL HÄTTEN
VERKAUFT WERDEN KÖNNEN , HABE EINE GELTUNGSDAUER DES WETTBEWERBSVERBOTS VON VIER
JAHREN VOLLAUF AUSGEREICHT , UM ES DER REMIA BV ZU ERMÖGLICHEN , SICH TATSÄCHLICH AUF
DEM MARKT ZU ETABLIEREN ; DAZU HÄTTE SIE LEDIGLICH EINEN AKTIVEN WETTBEWERB TREIBEN
MÜSSEN , WAS SIE JEDOCH NICHT GETAN HABE .
33 SCHLIESSLICH HABE SICH DER TEIL DES VERKAUFSPERSONALS , DER MIT DEM UNTERNEHMEN AN
DIE REMIA BV ÜBERTRAGEN WORDEN SEI , MIT DEM VERKAUF VON SOSSEN SEHR GUT AUSGEKANNT
UND VIER JAHRE ZEIT GEHABT , UM VON DEN FIRMEN NUTRICIA ODER LUYCKS UNBE HINDERT EIN 
NEUES EIGENES WARENZEICHEN DER REMIA BV EINZUFÜHREN . DA DER SOSSENSEKTOR KEINE
HOCHWERTIGE TECHNOLOGIE ERFORDERE UND DORT KEINE LANGFRISTIGEN LIEFERVERTRAEGE
BESTÜNDEN , SEIEN DIESE VIER JAHRE DURCHAUS AUSREICHEND GEWESEN . SOFERN MIT DEM NICHT
ÜBERTRAGENEN VERKAUFSPERSONAL EIN BESTIMMTER GOODWILL VERBUNDEN GEWESEN SEI , HÄTTE
SICH DIES WIEDERUM IN DEM BEI DER UNTERNEHMENSVERÄUSSERUNG VEREINBARTEN KAUFPREIS
UND NICHT IN EINER VERLÄNGERUNG DER GELTUNGSDAUER DES WETTBEWERBSVERBOTS
NIEDERSCHLAGEN MÜSSEN .
34 ZWAR NIMMT DER GERICHTSHOF GRUNDSÄTZLICH EINE UMFASSENDE PRÜFUNG DER FRAGE VOR ,
OB DIE TATBESTANDSMERKMALE DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1 ERFÜLLT SIND , DOCH VERLANGT DIE
BESTIMMUNG DER ZULÄSSIGEN DAUER EINES IN EINEM KAUFVERTRAG ÜBER EIN UNTERNEHMEN
ENTHALTENEN WETTBEWERBSVERBOTS VON DER KOMMISSION EINE WÜRDIGUNG KOMPLEXER
WIRTSCHAFTLICHER GEGEBENHEITEN . DER GERICHTSHOF HAT DAHER SEINE PRÜFUNG DIESER
SACHVERHALTSWÜRDIGUNG AUF DIE FRAGE ZU BESCHRÄNKEN , OB DIE VERFAHRENSVORSCHRIFTEN
EINGEHALTEN WORDEN SIND , OB DIE BEGRÜNDUNG AUSREICHEND IST , OB DER SACHVERHALT
ZUTREFFEND FESTGESTELLT WORDEN IST UND OB KEINE OFFENSICHTLICH FEHLERHAFTE
WÜRDIGUNG DES SACHVERHALTS UND KEIN ERMESSENSMISSBRAUCH VORLIEGEN .
35 IM VORLIEGENDEN FALL HABEN DIE KLAGEPARTEIEN LEDIGLICH GELTEND GEMACHT , DASS DIE
BESCHRÄNKUNG DER GELTUNGSDAUER DES WETTBEWERBSVERBOTS AUF VIER JAHRE AUF EINER
REIHE UNZUTREFFENDER TATSACHENFESTSTELLUNGEN UND IM WESENTLICHEN AUF EINER
FEHLERHAFTEN WÜRDIGUNG DER BESONDERHEITEN DES FALLES BERUHE .
36 WEDER AUS DEN AKTEN NOCH AUS DEN AUSFÜHRUNGEN IN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG
LÄSST SICH ABLEITEN , DASS DIE KOMMISSION DER FESTSTELLUNG , DAS IM ' ' SOSSEN-ABKOMMEN ' '
ENTHALTENE WETTBEWERBSVERBOT FALLE UNTER DAS VERBOT DES ARTIKELS 85 ABSATZ 1
EWG-VERTRAG , SOWEIT ES LÄNGER ALS VIER JAHRE GELTEN SOLLE , UNZUTREFFENDE
TATSACHENFESTSTELLUNGEN ZUGRUNDE GELEGT ODER DEN SACHVERHALT OFFENSICHTLICH
FEHLERHAFT GEWÜRDIGT HABE .
ZUR ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 85 ABSATZ 3 EWG-VERTRAG 
37 DIE KLAGEPARTEIEN MACHEN IM WESENTLICHEN GELTEND , DIE KOMMISSION HABE ZU UNRECHT
DIE GEMÄSS ARTIKEL 85 ABSATZ 3 BEANTRAGTE FREISTELLUNG VERSAGT , DA SIE IHRE
ENTSCHEIDUNG UNZULÄNGLICH BEGRÜNDET SOWIE DEN BESONDERHEITEN DES VERKAUFS DER
REMIA BV UND DER NOTWENDIGKEIT , DABEI EIN WETTBEWERBSVERBOT ZU VEREINBAREN , NICHT 
ANGEMESSEN RECHNUNG GETRAGEN HABE .
38 VOR DER PRÜFUNG DIESES VORBRINGENS DER KLAGEPARTEIEN IST DARAN ZU ERINNERN , DASS
FÜR EINE GEGEN ARTIKEL 85 ABSATZ 1 VERSTOSSENDE VEREINBARUNG NUR DANN EINE
FREISTELLUNG NACH ARTIKEL 85 ABSATZ 3 GEWÄHRT WERDEN KANN , WENN DIE VEREINBARUNG
- ZUR VERBESSERUNG DER WARENERZEUGUNG ODER -VERTEILUNG ODER ZUR FÖRDERUNG DES
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TECHNISCHEN ODER WIRTSCHAFTLICHEN FORTSCHRITTS BEITRAEGT ,
-GLEICHZEITIG DIE VERBRAUCHER ANGEMESSEN AN DEM ENTSTEHENDEN GEWINN BETEILIGT ,
-DEN BETEILIGTEN UNTERNEHMEN KEINE BESCHRÄNKUNGEN AUFERLEGT , DIE FÜR DIE
VERWIRKLICHUNG DIESER ZIELE NICHT UNERLÄSSLICH SIND UND
-DIESEN UNTERNEHMEN NICHT MÖGLICHKEITEN ERÖFFNET , FÜR EINEN WESENTLICHEN TEIL DER
BETREFFENDEN WAREN DEN WETTBEWERB AUSZUSCHALTEN .
39 DIE KLAGEPARTEIEN HABEN SOWOHL IN IHRER ANMELDUNG ALS AUCH IM 
VERWALTUNGSVERFAHREN GELTEND GEMACHT , DER UNTERNEHMENSVERKAUF HABE ZUR
VERBESSERUNG DER ERZEUGUNG UND ZUR FÖRDERUNG DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS IM
SOSSENSEKTOR BEIGETRAGEN . FERNER HABEN SIE VORGETRAGEN , DAS UNTERNEHMEN SEI
NUNMEHR GESÜNDER ALS ZUVOR , DAS KNOW-HOW DER REMIA BV AUF DEM SOSSENSEKTOR SEI
ERHALTEN GEBLIEBEN UND DIE ERHALTUNG VON ARBEITSPLÄTZEN INFOLGE DER
UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG SEI ALS FÖRDERUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN FORTSCHRITTS
ANZUSEHEN . DEN VERBRAUCHERN ERWACHSE DARAUS EIN UNMITTELBARER VORTEIL , UND ZWAR
INSBESONDERE DURCH DIE GLEICHMÄSSIGE VERSORGUNG DES MARKTES MIT DIESEN ERZEUGNISSEN
UNTER EINEM IHNEN VERTRAUTEN WARENZEICHEN . ZU DER VORAUSSETZUNG , DASS DIE
VEREINBARUNG NICHT FÜR EINEN WESENTLICHEN TEIL DER BETREFFENDEN WAREN DEN
WETTBEWERB AUSSCHALTEN DARF , HABEN DIE KLAGEPARTEIEN IM VERWALTUNGSVERFAHREN
GELTEND GEMACHT , DER MARKT FÜR SOSSEN SEI WÄHREND DER UMSTRUKTURIERUNG DER FIRMA
NUTRICIA DURCH EINE VIELZAHL VON WETTBEWERBERN GEKENNZEICHNET GEWESEN . DAHER
HÄTTEN DIE BEIDEN WETTBEWERBSVERBOTE NICHT ZU EINER AUSSCHALTUNG DES WETTBEWERBS
FÜR EINEN WESENTLICHEN TEIL DER BETREFFENDEN WAREN GEFÜHRT ; SIE SEIEN ABER FÜR DIE
ERREICHUNG DES MIT DER UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG VERFOLGTEN ZWECKS UNERLÄSSLICH
GEWESEN .
40 ZU DER RÜGE , DASS DIE VERSAGUNG EINER FREISTELLUNG NACH ARTIKEL 85 ABSATZ 3 IN DER
ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG NICHT AUSREICHEND BEGRÜNDET WORDEN SEI , IST
FESTZUSTELLEN , DASS DIE IN DER RANDNUMMER 41 DER ENTSCHEIDUNG ENTHALTENE
BEGRÜNDUNG FÜR DIESE VERSAGUNG ZWAR AUF DEN ERSTEN BLICK ALS ZIEMLICH KNAPP
ERSCHEINEN MAG , DASS DIESE BEGRÜNDUNG ABER IM GESAMTZUSAMMENHANG DER
ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG ZU SEHEN IST , DIE IN MEHREREN ANDEREN ABSCHNITTEN DIREKT
AUF DIE GRÜNDE EINGEHT , AUF DIE DIE KLAGEPARTEIEN IHREN ANTRAG AUF FREISTELLUNG NACH
ARTIKEL 85 ABSATZ 3 GESTÜTZT HATTEN .
41 SO WIRD IN DEN RANDNUMMERN 7 UND 31 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG FESTGESTELLT ,
DASS DIE HERSTELLUNG DER BETREFFENDEN PRODUKTE KEINE SCHWIERIGKEITEN BEREITE , NACH 
EINER ALLSEITS BEKANNTEN TECHNIK ERFOLGE UND KEINE HOCHWERTIGE TECHNOLOGIE 
ERFORDERE . DAMIT IST DIE KOMMISSION IN AUSREICHENDER WEISE AUF DAS VORBRINGEN 
EINGEGANGEN , DASS DER VERKAUF DER REMIA BV DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT GEFÖRDERT
HABE .
42 ZU DEM VORBRINGEN , DASS DER FORTBESTAND DES UNTERNEHMENS UND DIE ERHALTUNG DER
ARBEITSPLÄTZE NUR BEI EINER ZEHNJÄHRIGEN GELTUNGSDAUER DES WETTBEWERBSVERBOTS
MÖGLICH SEIEN , IST ZWAR FESTZUSTELLEN , DASS DIE ERHALTUNG DER ARBEITSPLÄTZE , WIE DER
GERICHTSHOF IN SEINEM URTEIL VOM 25 . OKTOBER 1977 IN DER RECHTSSACHE 26/76 ( METRO , SLG
. 1977 , 1875 ) ENTSCHIEDEN HAT , UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER VERBESSERUNG DER 
ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN DER WARENERZEUGUNG GERADE UNTER DEN VORAUSSETZUNGEN
EINER UNGÜNSTIGEN WIRTSCHAFTSKONJUNKTUR ZU DEN ZIELEN GEHÖRT , DIE ARTIKEL 85 ABSATZ 3
ZU VERFOLGEN GESTATTET . JEDOCH IST DIE KOMMISSION AUF DIESES VORBRINGEN IN 
HINREICHENDEM MASSE EINGEGANGEN ; INSBESONDERE HAT SIE IN DER RANDNUMMER 31 DER
ENTSCHEIDUNG GERADE DIE GRÜNDE DARGELEGT , DERENTWEGEN SIE EINEN ZEITRAUM VON VIER
JAHREN FÜR AUSREICHEND HIELT , UM DER REMIA BV DEN AUFBAU EINER MARKTPOSITION GEGEN
DEN WETTBEWERB DER FIRMA LUYCK ZU ERMÖGLICHEN . AUSSERDEM HAT DIE KOMMISSION IN DER
RANDNUMMER 27 AUSGEFÜHRT , DER UMSTAND , DASS EIN UNTERNEHMEN TROTZ DES OBJEKTIV
ERFORDERLICHEN SCHUTZES DURCH EIN WETTBEWERBSVERBOT NICHT LEBENSFÄHIG SEI , KÖNNE
DIE VERLÄNGERUNG DER GELTUNGSDAUER DIESES VERBOT NICHT RECHTFERTIGEN .
43 SCHLIESSLICH BESCHREIBT DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG IN IHRER RANDNUMMER 6 -
ÜBRIGENS MIT ÄHNLICHEN WORTEN WIE DIE KLAGEPARTEIEN IM VERWALTUNGSVERFAHREN - MIT
HINREICHENDER GENAUIGKEIT DIE STRUKTUR DES MARKTES FÜR SOSSEN IN DER EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT ZUM ZEITPUNKT DES UNTERNEHMENSVERKAUFS .
44 SOMIT GEHT DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES OBEN
DARGELEGTEN UMFANGS DER BEGRÜNDUNGSPFLICHT IN AUSREICHENDEM MASSE AUF DIE
AUSFÜHRUNGEN EIN , MIT DENEN DIE KLAGEPARTEIEN IHREN ANTRAG AUF FREISTELLUNG NACH
ARTIKEL 85 ABSATZ 3 BEGRÜNDET HATTEN , UND ERMÖGLICHT ES DEM GERICHTSHOF , DIE
ENTSCHEIDUNG UNEINGESCHRÄNKT AUF IHRE RECHTMÄSSIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN .
45 ZU DER RÜGE , SOWEIT DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG DIE BEANTRAGTE FREISTELLUNG
NACH ARTIKEL 85 ABSATZ 3 ABLEHNE , BERUHE SIE AUF EINER FEHLERHAFTEN WÜRDIGUNG DES
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SACHVERHALTS , IST WIE SCHON IM URTEIL DES GERICHTSHOFES VOM 17 . JANUAR 1984 IN DEN 
RECHTSSACHEN 43 UND 63/82 ( A . A . O .) FESTZUSTELLEN , DASS ES AN ERSTER LINIE SACHE DER 
BETROFFENEN UNTERNEHMEN IST , DER KOMMISSION BEWEISMATERIAL FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHE
RECHTFERTIGUNG EINER VON IHNEN BEANTRAGTEN FREISTELLUNG NACH ARTIKEL 85 ABSATZ 3 
VORZULEGEN .
46 AUF DAS OBEN WIEDERGEGEBENE VORBRINGEN DER KLAGEPARTEIEN ERWIDERT DIE KOMMISSION 
, VON EINER ERWEITERUNG DES KNOW-HOW ODER EINER VERBESSERUNG DER PRODUKTION ODER
VERTEILUNG VON SOSSEN KÖNNE NICHT DIE REDE SEIN . AUSSERDEM UMFASSTEN DIE
AUSNAHMETATBESTÄNDE DES ARTIKELS 85 ABSATZ 3 NICHT DEN FALL , DASS EIN UNTER DEN
BEDINGUNGEN DES FREIEN WETTBEWERBS NICHT LEBENSFÄHIGES UNTERNEHMEN MIT HILFE EINER
NACH ARTIKEL 85 ABSATZ 1 EWG-VERTRAG VERBOTENEN VEREINBARUNG AM LEBEN ERHALTEN 
WERDEN SOLLE . DIE AUFRECHTERHALTUNG DES STREITIGEN WETTBEWERBSVERBOTS ÜBER DIE
ZULÄSSIGE DAUER VON VIER JAHREN HINAUS ERLEGE SCHLIESSLICH DEN BETEILIGTEN
UNTERNEHMEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN AUF , DIE FÜR DIE VERWIRKLICHUNG DER ZWECKE
DER UNTERNEHMENSVERÄUSSERUNG NICHT UNERLÄSSLICH SEIN .
47 AUS DEN AKTEN UND DEN AUSFÜHRUNGEN IN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG ERGIBT SICH ,
DASS ES DEN KLAGEPARTEIEN NICHT GELUNGEN IST DARZUTUN , DASS DIE AUFRECHTERHALTUNG
DES WETTBEWERBSVERBOTS ÜBER EINEN ZEITRAUM VON VIER JAHREN HINAUS DIE ERZEUGUNG
ODER DIE VERTEILUNG DER BETREFFENDEN WAREN VERBESSERN ODER DEN TECHNISCHEN ODER
WIRTSCHAFTLICHEN FORTSCHRITT FÖRDERN KÖNNTE . AUSSERDEM HABEN SIE KEINE TATSACHEN
VORGETRAGEN , AUS DENEN GESCHLOSSEN WERDEN KÖNNTE , DASS DIE AUFRECHTERHALTUNG DES
WETTBEWERBSVERBOTS DEN BETROFFENEN UNTERNEHMEN KEINE WEITER GEHENDEN
WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN AUFERLEGT , ALS ES ZUR VERWIRKLICHUNG DER ZWECKE DER
UNTERNEHMENSVERÄUSSERUNG ERFORDERLICH IST .
48 SOMIT IST UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES BEURTEILUNGSSPIELRAUMS DER KOMMISSION AUF
DIESEM GEBIET NICHT NACHGEWIESEN , DASS DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG AUF EINER
UNZUTREFFENDEN BEGRÜNDUNG ODER EINER FEHLERHAFTEN WÜRDIGUNG DES SACHVERHALTS
BERUHT .
ZU DEM ANTRAG IN DER KLAGESCHRIFT , ARTIKEL 5 DER ANGEFOCHTENEN ENTSCHEIDUNG 
AUFZUHEBEN , SOWEIT DARIN DER KLAEGER DE ROOIJ ALS ADRESSAT DER ENTSCHEIDUNG 
BEZEICHNET WIRD 
49 DIE KLAGEPARTEIEN MACHEN GELTEND , FÜR DIE ZWECKE DER ANWENDUNG DES ARTIKELS 85
EWG-VERTRAG ODER DER VERORDNUNG NR . 17 SEI BETEILIGTES UNTERNEHMEN AUSSCHLIESSLICH 
DIE REMIA BV , NICHT ABER DER KLAEGER DE ROOIJ , UND ZWAR WEDER ALS PRIVATPERSON NOCH 
AUFGRUND DER TATSACHE , DASS ER GEMÄSS EINEM REIN FORMELLEN ERFORDERNIS DES
NIEDERLÄNDISCHEN RECHTS DEN VERTRAG UNTERZEICHNET HABE .
50 DEM KANN NICHT GEFOLGT WERDEN . WIE DIE KOMMISSION ZU RECHT VORTRAEGT , WAR DER 
KLAEGER DE ROOIJ VERTRAGSPARTEI DES SOSSEN-ABKOMMENS , DA ES FÜR IHN NAMENTLICH IN DEN
ARTIKELN 5 UND 7 EIGENE RECHTE BEGRÜNDET , DIE SICH VON DEN RECHTEN DER REMIA BV
UNTERSCHEIDEN . IM ÜBRIGEN HABEN DIE KLAGEPARTEIEN IN DER AN DIE KOMMISSION
GERICHTETEN ANMELDUNG VOM 1 . JULI 1981 , MIT DER SIE EINE FREISTELLUNG NACH ARTIKEL 85 
ABSATZ 3 EWG-VERTRAG ERREICHEN WOLLTEN , DEN KLAEGER DE ROOIJ SELBST EBENSO WIE DIE 
FIRMA NUTRICIA ALS AN DEM VERTRAG BETEILIGTES UNTERNEHMEN AUFGEFÜHRT . DER KLAEGER DE
ROOIJ HAT DEMNACH SOWOHL BEIM ABSCHLUSS DES KAUFVERTRAGS ALS AUCH BEI DER 
UNTERZEICHNUNG DES WETTBEWERBSVERBOTS EINE SELBSTÄNDIGE ROLLE GESPIELT . DIES
RECHTFERTIGTE ES , DIE ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG AUCH AN IHN ZU RICHTEN . DER GENANNTE
ANTRAG IST SOMIT ZURÜCKZUWEISEN .
51 NACH ALLEDEM IST DIE KLAGE INSGESAMT ABZUWEISEN .

Kostenentscheidung

KOSTEN 
52 NACH ARTIKEL 69 PAR 2 DER VERFAHRENSORDNUNG SIND DER UNTERLIEGENDEN PARTEI AUF
ANTRAG DIE KOSTEN AUFZUERLEGEN . DA DIE KLAGEPARTEIEN MIT IHREM VORBRINGEN UNTERLEGEN
SIND , SIND IHNEN DIE KOSTEN DES VERFAHRENS EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN DER 
STREITHELFERIN AUF SEITEN DER BEKLAGTEN AUFZUERLEGEN .

Tenor

AUS DIESEN GRÜNDEN
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HAT 
DER GERICHTSHOF ( FÜNFTE KAMMER )
FÜR RECHT ERKANNT UND ENTSCHIEDEN :
1 ) DIE KLAGE WIRD ABGEWIESEN .
2)DIE KLAGEPARTEIEN TRAGEN DIE KOSTEN DES VERFAHRENS EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN DER 
STREITHELFERIN .


